
Anfrage 
 
 
 
des Abgeordneten Sulzberger 
 

 

an Herrn Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll gem. § 39 Abs. 2 LGO 2001 

 

 

 

betreffend: Voranschlag für 2012, Ansatz 38133 „Infrastruktur, Investitionen“ 
im Bereich der Kulturpflege, Unterabschnitt 381 

 

Die Kulturpflege umfasst ein breites Spektrum von Maßnahmen die auf schutz- und 

erhaltungswürdige Kulturgüter abzielt. Objekte wie Heimathäuser, Denkmäler, 

Museen, Spielstätten, Freilichtbühnen, kulturelle Begegnungsstätten, Gemälde, 

Kulturfilme, volkskundliches Sammelgut usw. gehören zum Aufgabengebiet der 

Kulturpflege. Diese wichtigen Erhaltungs- und Attraktivierungsmaßnahmen sowie die 

Vervollständigung von diverser Kulturdokumentation stellen einen unverzichtbaren 

Wert für die Gegenwart und für die Zukunft dar.  

Der im Unterabschnitt 381 veranschlagte Betrag mit € 24,90 Mio. ist eine 

Verminderung um ca. € 4,30 Mio. gegenüber dem Rechnungsabschluss (RA) 2010, 

aber ein Mehr um ca. € 3 Mio. als im Voranschlag (VA) 2011 vorgesehen ist. 

Erstmalig ist der Ansatz 38133 „Infrastruktur, Investitionen“ mit einem Betrag von 

€ 637.800,00 ausgewiesen. In den Erläuterungen ist jedoch nur angeführt: Förderung 

für die Schaffung notwendiger Infrastrukturen mit dem Hinweis auf 2010 und 2011 

bei VS 1/02006 „Amt der Landesregierung, Amtsgebäude; Investitionen“. Auch bei 

dieser Haushaltsstelle gibt es keine weitere Erklärung, welche notwendigen 

Infrastrukturmaßnahmen für die Haushaltsstelle 38133 im Bereich der Kulturpflege 

vorgesehen werden. 

Landtag von Niederösterreich 
Landtagsdirektion 

Eing.: 12.10.2011 

Ltg.-995/A-4/240-2011 

-Ausschuss 



Der Gefertigte stellt daher an Herrn Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll folgende  

 

Anfrage 
 

1. Welche notwendigen Infrastrukturmaßnahmen im Einzelnen werden, bezogen 

auf die Haushaltsstelle 38133, getätigt? 

2. Nachdem im Erklärungsteil für die Haushaltsstelle 38133 ein Hinweis auf die 

Haushaltsstelle 02006 besteht, werden gegebenenfalls die vorgesehenen 

Investitionskosten in der Höhe von  € 637.800,00 von dieser Haushaltsstelle 

abgedeckt?  

3. Von welchem Finanzierungsmerkmal ist auszugehen, wenn eine Dotierung 

aus der Haushaltsstelle 02006 nicht besteht?  


